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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 4. Dezember bis 8. Dezember 2023 tagen fol-
gende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Mittwoch, 6. Dezember 2023
17.00 Uhr  Betriebsausschuss Zentrales Gebäudemanagement,
     Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1

Donnerstag, 7. Dezember 2023
17.00 Uhr  Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen, 
    Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1
17.00 Uhr  Naturschutzbeirat, Aula des 
    Ricarda-Huch-Gymnasiums, Moerser Straße 36

BEKANNTMACHUNGEN

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER DYNERGIO SERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der DYNERGIO 
SERVICE GmbH ist gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1 lit c) GO NW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die Gesellschafterversammlung der DYNERGIO SERVICE GmbH 
hat am 25. Juli 2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 144.613,33 €, bestehend aus 
dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von 125.352,13 
€ und dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 19.261,20 €, 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK AG,  
St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM GmbH, Krefeld, hat am 28. April 2023 den 

Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der Prüfung 
wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der DYNERGIO SERVICE GmbH 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31 Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der DYNER-
GIO SERVICE GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

DYNERGIO SERVICE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER NGN NETZGESELLSCHAFT 
NIEDERRHEIN MBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der NGN NETZ-
GESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. 
c) GO NW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH hat am 19. Juni 2023 den Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2022 gebilligt. Damit ist der 
Jahresabschluss festgestellt.

Von dem Gewinn in Höhe von 4.751.289,92 € ist gemäß Ge-
winnabführungsvertrag an den Organträger SWK AG abgeführt 
worden.
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
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Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, St. Töniser Straße 126, 47804 
Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 12. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der NGN NETZGESELLSCHAFT 
NIEDERRHEIN MBH, Krefeld, – bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
202 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hi-
naus haben wir den Lagebericht der NGN NETZGESELLSCHAFT 
NIEDERRHEIN MBH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahres-
abschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022 und vermittelt der beige-
fügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach  
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur 
Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 01. Janu-
ar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber 
hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten 
Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und grundzuständiger 
Messstellenbetreiber nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rech-
nungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsab-
schlüsse – geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichen nach § 6b Abs. 
3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung 
getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsab-
schlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vor-
schriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG.“

NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER AMPERE AG
Der Jahresabschluss 2022 der Ampere AG ist gem. § 108 Abs. 3 
Nr. 1 lit. c) GO NW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Hauptversammlung der Ampere AG hat am 26. 
Juni 2023 den festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2022 entgegengenommen und über die Ergebnisverwendung 
wie folgt beschlossen:

Der Bilanzgewinn in Höhe von 4.783.260,60 bestehend aus dem 
Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 2.828.839,90 € und aus 
dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.954.366,70 
zusammensetzt, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 10. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der Ampere AG, Berlin, - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Ampere 
AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

Ampere AG
Der Vorstand

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER AMPEREDIREKT AG
Der Jahresabschluss 2022 der AmpereDirekt AG ist gem. § 108 
Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Hauptversammlung der AmpereDirekt AG 
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hat am 26. Juni 2023 den festgestellten Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2022 entgegengenommen und über die Ergebnis-
verwendung wie folgt beschlossen:

Der Bilanzgewinn in Höhe von 76.264,33 €, bestehend aus dem 
Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 5.010,69 € und aus dem 
Gewinnvortrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von 71.253,64 €, wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 
am 10. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das, 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss und dem der AmpereDirekt 
AG, Berlin, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der AmpereDirekt AG für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

AmpereDirekt AG
Der Vorstand

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER ENERGIEPARK STRAELEN-AUWEL II 
GMBH & CO. WP STRA III KG
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der Energiepark 
Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG ist gem. § 108 Abs. 
3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Energiepark 
Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG hat den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2022 gebilligt. Damit ist der Jahres-
abschluss festgestellt.

Die Bilanzsumme von 2.250.109,77 € mit einem  Jahresüber-

schuss des Geschäftsjahres 2022 von 293.524,10 € ist gemäß 
Gesellschaftsvertrag den Darlehenskonten der Kommanditis-
tin SWK ENERGIE GmbH mit 219.027,11 € und der Kommandi-
tistin Stadt Straelen/Stadtwerke Straelen (Eigenbetrieb) mit 
74.496,99 € gutgeschrieben worden. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK ENERGIE 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 2. August 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der Energiepark Straelen-
Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG. Straelen – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum  
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Energiepark Stra-
elen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG

JAHRESABSCHLUSS 2022
GESELLSCHAFT FÜR KOMMUNALE 
VERSORGUNGSWIRTSCHAFT 
NORDRHEIN MBH
Der Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft für kommunale Ver-
sorgungswirschaft Nordrhein mbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. 
C) GO NRW wie folgt bekanntzugeben:

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für kommuna-
le Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH hat am 20. Juni 2023 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 gebilligt. Damit 
ist der Jahresabschluss festgestellt.
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Der Jahresüberschuss in Höhe von 259.600,54 € zusammen mit 
dem bestehend Gewinnvortrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von 
362.082,64 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss liegt bis zur Feststellung des Jahresab-
schlusses des Jahres 2023 in den Räumen der Gesellschaft für 
kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH, Bungert-
straße 27, 47053 Duisburg, Verwaltungsgebäude der Stadtwer-
ke Duisburg AG, und Verwaltungsgebäude der SWK AG, St. Töni-
ser Str. 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM GmbH, Krefeld, hat am 28. April 2023 den 
Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der Prüfung 
wie folgt ausgewiesen ist: 

„Wir haben den Jahresabschluss der Gesellschaft für kommuna-
le Versorgungswirtschaft Nordrhein mit beschränkter Haftung 
(GVN) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nord-
rhein mit beschränkter Haftung (GVN) für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und vermittelt der bei-
gefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

Duisburg, 21. November 2023
Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft 
Nordrhein mbH
Die Geschäftsführung

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER IDN INFRASTRUKTUR-
DIENSTLEISTUNG NIEDERRHEIN GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der IDN Infra-
struktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 
Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekanntzumachen:

Die Gesellschafterversammlung der IDN Infrastruktur-Dienst-

leistung Niederrhein GmbH hat den Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss fest-
gestellt.

Der Gewinn in Höhe von 36.031,98 €, bestehend aus dem Jah-
resüberschuss 2022 in Höhe von 271.159,32 € und dem Verlust-
vortrag 2021 in Höhe von 235.127,34 wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK AG,  
St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuer-
bertungsgesellschaft Trost, Rudoba & Partner GmbH, Wuppertal 
hat am 06. April 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem 
das Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der IDN Infrastruktur-Dienst-
leistung Niederrhein GmbH, Krefeld – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31.Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDN Infrastruktur-Dienst-
leistung Niederrhein GmbH, Krefeld, für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER LEKKER ENERGIE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der lekker Ener-
gie GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der lekker Energie 
GmbH hat am 9. Mai 2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
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Der Gewinn des Jahres 2022 in Höhe von 34.578.994,27 € ist 
gemäß Gewinnabführungsvertrag an den Organträger SWK 
ENERGIE GmbH abgeführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK ENERGIE 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 31. März 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der lekker Energie GmbH, Ber-
lin, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach  
§ 6b Abs. 3  Sätze 1 bis 5 EnWG, zur Führung getrennter Konten 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 engehalten hat. Nach unserer Beurteilung wurden die 
Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 5 EnWG zur Führung ge-
trennter Konten allen wesentlichen Belangen eingehalten.

lekker Energie GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER LEKKER STROM 
BETEILIGUNGS GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der lekker Strom 
Beteiligungs GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie 
folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der lekker Strom Be-
teiligungs GmbH hat am 9. Mai 2023 den Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss fest-
gestellt.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 
8.124,98 € ist auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 

Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK ENERGIE 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 31. März 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der lekker Strom Beteiligungs 
GmbH, Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

lekker Strom Beteiligungs GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER SWK AG
Der Jahresabschluss 2022 der SWK AG ist gem. § 108 Abs. 3  
Nr. 1 lit. c) GO NW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Hauptversammlung der SWK AG hat am  
19. Juni 2023 den festgestellten Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2022 entgegengenommen und über die Ergebnis-
verwendung wie folgt beschlossen:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 
62.848.155,20 € wird wie folgt verwendet: 

1. Ausschüttung einer Dividende von 3,42 € je
    dividendenberechtigter Aktie =   8.550.000,00 €

2. Einstellung in Gewinnrücklagen = 10.000.000,00 €
 
3. Vortrag auf neue Rechnung = 44.298.155,20 €
_____________________________________________________

4. Bilanzgewinn = 62.848.155,20 €

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses des Jahres 2023 im Hause der SWK AG,  
St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
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tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 12. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der SWK AG, Krefeld, – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SWK AG 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach  
§ 289f Abs. 4 HGB haben wir in Einklang mit den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebe-
richt erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Er-
klärung zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

SWK AG

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER SWK ENERGIE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der SWK ENER-
GIE GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK ENERGIE 
GmbH hat am 19. Juni 2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Gewinn in Höhe von 75.975.101,04 € ist gemäß Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag an den Organträger 
SWK AG abgeführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK ENERGIE 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 

am 12. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der SWK ENERGIE GmbH, Kre-
feld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der SWK ENERGIE GmbH für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b 
Abs. 3  Sätze 1 bis 5 EnWG, zur Führung getrennter Konten für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 engehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeits-
beschlüsse für die Tätigkeiten Elektritzitätsverteilung und Gas-
verteilung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG.- bestehend jeweils 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2022 sowie die als Anlage beigefügten An-
gaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung 
der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.
 
Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten zur Rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 5 EnWG zur Führung getrenn-
ter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüs-
se in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften 
des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.“

SWK ENERGIE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022
DER SWK FAHRSERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der SWK FAHR-
SERVICE GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie 
folgt bekanntzumachen:
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Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK FAHR-
SERVICE GmbH hat am 19. Juni 2023 den Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss fest-
gestellt.

Der Gewinn in Höhe von 137.016,40 € ist gemäß Gewinnabfüh-
rungsvertrag an den Organträger SWK AG abgeführt worden. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK FAHRSER-
VICE GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 12. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der SWK FAHRSERVICE GmbH, 
Krefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der SWK FAHRSERVICE GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

SWK FAHRSERVICE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER SWK KOMPAKT GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der SWK KOM-
PAKT GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK KOMPAKT 
GmbH hat am 19. Juni 2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Gewinn in Höhe von 215.236,07 € ist gemäß Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsvertrag an den Organträger SWK AG ab-
geführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK 
KOMPAKT GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 12. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der SWK KOMPAKT GmbH, Kre-
feld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der SWK KOMPAKT GmbH für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

SWK KOMPAKT GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER SWK MOBIL GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der SWK MOBIL 
GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt be-
kanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK MOBIL 
GmbH hat am 19. Juni  2023 den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Verlust in Höhe von 25.583.730,16 € ist gemäß Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag durch den Organträger 
SWK AG übernommen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
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Jahresabschlusses des Jahres 2023 im Hause der SWK MOBIL 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 12. Mai 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der SWK MOBIL GmbH, Kre-
feld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der SWK MOBIL GmbH für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

SWK MOBIL GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER SWK SERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der SWK SER-
VICE GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK SERVICE 
GmbH hat am 19. Juni 2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Verlust in Höhe von 2.958,82 € ist gemäß Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag durch den Organträger SWK 
ENERGIE GmbH übernommen worden.
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK SERVICE 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-

tes beauftragte RSM GmbH, Krefeld, hat am 15. März 2023 den 
Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der Prüfung 
wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der SWK SERVICE GmbH, Kre-
feld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der SWK SERVICE GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

SWK SERVICE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2022 
DER WINDPARK WACHTENDONK-
WANKUM WP WAW GMBH & CO. KG
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der Windpark 
Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG  ist gem. § 108 
Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Windpark 
Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG hat den Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2022 gebilligt. Damit ist der 
Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 
549.063,56 €  ist gemäß vertraglicher Vereinbarung dem Kom-
manditkapital III und den Dahlehenskonten der Kommanditistin 
SWK ENERGIE GmbH und der Kommanditisitin Gemeindewerke 
Wachtendonk zugeführt worden. Nach Abzug des Verlustvor-
trags ist ein sich aus dem Jahresüberschuss ergebender Betrag 
von 549.063,56 € den Dahrlehenskonten der Kommanditisten 
zugeführt worden. Auf die SWK ENERGIE GmH entfällt ein Betrag 
von 276.226,34 € und auf die Gemeindewerke Wachtendonk 
ein Betrag von 272.837,22 €
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Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 im Hause der SWK 
ENERGIE GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld, zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 2. August 2023 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Wir haben den Jahresabschluss der Windpark Wachtendonk-
Wankum WP WAW GmbH & Co. KG , Wachtendonk – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Windpark Wach-
tendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

Windpark Wachtendonk Wankum 
WP WAW GmbH & Co. KG

AUFGEBOT 
EINER SPARURKUNDE
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

Nr. 3098261401

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen drei Mona-
ten bei der unterzeichneten Sparkasse Krefeld seine Rechte 
anzumelden und die Urkunde vorzulegen, andernfalls wird die 
Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 20.11.2023
Sparkasse Krefeld

MITTEILUNG ÜBER DEN ABLAUF ODER 
DAS ERLÖSCHEN VON NUTZUNGSRECH-
TEN AN WAHLGRABSTÄTTEN 
Die Nutzungsrechte an den nachstehend aufgeführten Wahl-
grabstätten sind abgelaufen oder nach § 15 Abs. 5 Friedhofs-
satzung erloschen. Falls diese Wahlgrabstätten für weitere 
Beerdigungen genutzt werden sollen, werden die Nutzungsbe-
rechtigten oder deren Rechtsnachfolger hiermit nach § 17 Abs. 
4 Friedhofssatzung in Verbindung mit entsprechender Anwen-
dung des § 36 Abs. 7 Friedhofssatzung öffentlich aufgefordert, 
den Wiedererwerb sofort – spätestens jedoch innerhalb von 
drei Monaten nach dieser Bekanntmachung – beim Kommu-
nalbetrieb Krefeld AöR, Fachabteilung Friedhöfe, Heideckstraße 
127, 47805 Krefeld schriftlich zu beantragen. Anderenfalls be-
steht kein Nutzungsrecht und die Nutzungsberechtigten oder 
deren Rechtsnachfolger sind nach § 43 Abs. 3 S. 1 Friedhofssat-
zung verpflichtet, die auf der Grabstätte befindlichen Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Wird dieser Auffor-
derung innerhalb der vorgenannten Frist nicht Folge geleistet, 
ist der Kommunalbetrieb Krefeld AöR berechtigt, die Grabmale 
und sonstigen baulichen Anlagen nach § 43 Abs. 3 S. 2 Fried-
hofssatzung im Wege der Verwaltungsvollstreckung abräumen 
zu lassen. Eine Aufbewahrungspflicht besteht nach § 43 Abs. 3 
S. 3 Friedhofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 68+ 117 König Richard 20.09.1982

Verberg 9  317 Kickhöffel Ursula Elli 01.02.1993

MITTEILUNG ÜBER ABGELAUFENE RUHE-
ZEITEN AN REIHENGRABSTÄTTEN
Auf den städtischen Friedhöfen sind die Ruhezeiten der nach-
folgend aufgeführten Reihengrabstätten abgelaufen. In diesen 
Fällen sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
von den Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger 
nach § 43 Abs. 3 S. 1 Friedhofssatzung zu entfernen. Wird die-
ser Aufforderung nach § 43 Abs. 3 S. 2 Friedhofssatzung und in 
entsprechender Anwendung des § 36 Abs. 7 Friedhofssatzung 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nicht Folge geleistet, ist 
der Kommunalbetrieb Krefeld AöR berechtigt, die Grabmale und 
sonstigen baulichen Anlagen im Wege der Verwaltungsvollstre-
ckung abräumen zu lassen. Eine Aufbewahrungspflicht besteht 
nach § 43 Abs. 3 S. 3 Friedhofssatzung nicht. Zusätzlich zu 
dieser Bekanntmachung wird ein Hinweisschild im jeweiligen 
Grabfeld aufgestellt. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des Ver-
storbenen sind angegeben:
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Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Uerdingen 2A 1 6 Engelhard Mathilde 04.10.1990

Uerdingen 2A 5 9 Siebrecht Elisabeth 11.09.1991

Uerdingen 2A 5 10 Kusber Johann 12.09.1991

Uerdingen 2A 6 11 Oelhausen Gustav 
Heinrich 16.01.1992

Uerdingen 2A 7 2 Thaler Hedwig 
Karolina 09.03.1992

Uerdingen 2A 7 4 Trötschkes Maria 
Adelheid 19.03.1992

Uerdingen 2A 7 6 Dreßen Christine 02.04.1992

Uerdingen 2A 7 7 Poußin
Emma 
Kuni-
gunde

07.04.1992

Uerdingen 2A 8 9 Starke Ludwig 
Josef 17.09.1992

Uerdingen 2A 8 14 Lorenzen Catharina 
Elisabeth 02.07.1992

Uerdingen 2A 9 4 Kohlhardt Paul Otto 12.10.1992

Uerdingen 2A 9 8 Backes Walter 
Josef 26.11.1992

Uerdingen 2A 10 1 Kirschbaum Sibilla 
Henriette 16.12.1992

Uerdingen 2A 10 6 Hendriks Wilhelm 
Theo 23.02.1993

MITTEILUNG ÜBER UNGEPFLEGTE 
WAHL- UND REIHENGRABSTÄTTEN
Die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
werden seit einiger Zeit nicht mehr ordnungsgemäß der Wür-
de des Friedhofes entsprechend gärtnerisch gepflegt. Das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte ist demnach nach § 36 Abs. 
1 Friedhofssatzung zwingend zu entziehen und die Grabstätte 
einzuebnen. Die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnach-
folger werden hiermit gemäß § 36 Abs. 4 Nr. 1 in Verbindung 
mit Abs. 7 Friedhofssatzung aufgefordert, innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung, die Grabstätte 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Zu-
sätzlich zu dieser Bekanntmachung wird ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte aufgestellt. Wird dieser Aufforderung innerhalb 
der vorgenannten Frist nicht Folge geleistet, wird nach § 36 Abs. 
5 Friedhofssatzung das Nutzungsrecht an der Grabstätte ent-
schädigungslos entzogen und die Grabstätte eingeebnet. Zur 
Einebnung zählt auch die Abräumung der auf den Grabstätten 
befindlichen Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen. Eine 

Aufbewahrungspflicht besteht nach § 36 Abs. 6 S. 3 Friedhofs-
satzung nicht. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des 
(letzten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 4  617 Hamm Marion 27.10.1972

Hauptfriedhof 41  378 Sanders
Fritz 

Gerhard 
Johannes

01.06.2010

Hauptfriedhof O  698 Oelhausen Hermann 02.05.1967

Bockum 1  1119-
1120 Büren Gertrud 26.01.1966

MITTEILUNG ÜBER SONSTIGE MÄNGEL 
BEI WAHL- UND REIHENGRABSTÄTTEN
Die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
entsprechen nicht den sonstigen Vorschriften der Friedhofssat-
zung. Nach § 36 Abs. 3 Friedhofssatzung kann das Nutzungs-
recht entschädigungslos entzogen und die Grabstätte einge-
ebnet werden, wenn andere Mittel nicht geeignet erscheinen, 
den rechtswidrigen Zustand zu beenden. Hierbei kommt es 
insbesondere auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im 
Rahmen der Abwägung des privaten Interesses an der Erhaltung 
der Grabstätte als Familiengedenkstätte gegenüber dem allge-
meinen Interesse an einem ordnungsgemäßen und wirtschaft-
lichen Friedhofsbetrieb an. Die Ersatzvornahme ist im Regelfall 
dann unverhältnismäßig, wenn die Nutzungsberechtigten oder 
deren Rechtsnachfolger nicht zu ermitteln sind und die Kosten 
der Ersatzvornahme damit zu Lasten der Allgemeinheit gehen. 
Die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger werden 
hiermit gemäß § 36 Abs. 4 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 7 Fried-
hofssatzung aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach dieser Bekanntmachung, die Grabstätte wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Zusätzlich zu dieser 
Bekanntmachung wird ein Hinweisschild auf der Grabstätte auf-
gestellt. Wird dieser Aufforderung innerhalb der vorgenannten 
Frist nicht Folge geleistet, wird nach § 36 Abs. 5 Friedhofssat-
zung das Nutzungsrecht an der Grabstätte entschädigungslos 
entzogen und die Grabstätte eingeebnet. Zur Einebnung zählt 
auch die Abräumung der auf den Grabstätten befindlichen Grab-
male und sonstigen baulichen Anlagen. Eine Aufbewahrungs-
pflicht besteht nach § 36 Abs. 6 S. 3 Friedhofssatzung nicht. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des 
(letzten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Bockum 3  147-148 Imhoff Lisette 14.06.1973
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Uerdingen 7  105-106 Simons Peter 08.05.1964

EINEBNUNGSANDROHUNG 
BEI ABLAUF VON NUTZUNGSRECHTEN 
ODER RUHEZEITEN BZW. BEI 
ERLÖSCHEN VON NUTZUNGSRECHTEN 
AN WAHL- BZW. REIHENGRABSTÄTTEN
Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstät-
ten ist die öffentlich bekanntgemachte Frist von drei Monaten 
zur Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
fruchtlos abgelaufen. Nach Ablauf der Nutzungszeit besteht für 
die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger nach § 
43 Abs. 3 S.1 Friedhofssatzung die Verpflichtung, die Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Wird dieser Ver-
pflichtung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekannt-
gabe nicht nachgekommen, wird hiermit nach § 43 Abs. 3 S. 2 
Friedhofssatzung in Verbindung mit § 63 Abs. 1 und 2 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW die Ersatzvornahme angedroht. 
Eine Aufbewahrungspflicht für die abgeräumten Grabmale und 
sonstige bauliche Anlagen besteht nach § 43 Abs. 3 S. 3 Fried-
hofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 16C 118 Daubenspeck Heinrich 03.08.1961

Hauptfriedhof 26  148-149 Sattler Christine 
Maria 10.12.1992

Hauptfriedhof 34  204 Funger Elisabeth 10.10.1960

Hauptfriedhof Z  418 Friedrichs Paul 
Johann 29.10.1993

Oppum T  5-6 Gottschol Paul 07.10.1970

Uerdingen 16  227 Blümer Friederika 
Wilhelmin 12.07.1993

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Uerdingen 2A 17 10 Kotwars Maria 
Johanna 21.12.1993

NUTZUNGSRECHTSENTZUG 
UND EINEBNUNGSANDROHUNG 
BEI UNGEPFLEGTEN 
WAHL- UND REIHENGRABSTÄTTEN
Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
ist die öffentlich bekanntgemachte Frist von drei Monaten zur 
Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Grab-
stätte fruchtlos abgelaufen. Hiermit wird das Nutzungsrecht an 
der Grabstätte nach § 36 Abs. 1 und Abs. 5 Friedhofssatzung 
entschädigungslos entzogen. Da nunmehr kein Nutzungsrecht 
besteht, sind die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnach-
folger nach § 36 Abs. 6 S. 1 Friedhofssatzung verpflichtet, die 
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Wird 
dieser Verpflichtung innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntgabe nicht nachgekommen, wird hiermit nach § 36 Abs. 
6 S. 2 Friedhofssatzung in Verbindung mit § 63 Abs. 1 und 2 Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz NRW die Ersatzvornahme ange-
droht. Eine Aufbewahrungspflicht für die abgeräumten Grabma-
le und sonstige bauliche Anlagen besteht nach § 43 Abs. 3 S. 3 
Friedhofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 34  327 Kuylkens Mathias 29.05.1962

Hauptfriedhof 36  375-376 Schnitter Anton 09.01.1963

Hauptfriedhof M  4 Knott Lotte Lore 07.06.2017

Hauptfriedhof M  332 Merkens Hulda 31.05.1968

Hauptfriedhof M  497 Schilds Heinrich 05.12.1962

Hauptfriedhof M  559,560 Knipscher Max 15.12.1969

Hauptfriedhof M  602 Janski Erich 26.02.1987

Bockum 3  761 Ouillon Elfriede 
Marie 04.04.2018

Bockum 3  803 Heynen Adelgunde 24.02.1969

Fischeln 23  12-13 Schrick Rosalinde 17.06.2014

Hüls 9  2 Jansen Anna Erna 25.09.2014
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Hüls 10  1607,

1608 Gerhards Lene 
Barbara 07.03.2002

Hüls 18  527 Overheidt Wilhelm 01.09.2009

Hüls 18  354-355 Schacks Ella Ursula 25.11.2008

Hüls 22  1041,
1042 Zippel Hans Erich 20.12.1989

Hüls 25  214 Hartmann
Lothar 
Albert 

Wilhelm
16.05.2008

Hüls 26  142-14
3 Verhoeven Johann 

Heinrich 13.06.1995

Uerdingen 4B 96 Klinksiek Karl 26.01.1973

Uerdingen 10A 134 Brüggemann Marianne 
Mathilde 28.05.2003

Uerdingen 11  54 Dornbusch Peter 07.08.1968

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 66 2 9 Holzapfel Margareta 22.09.2006

Hauptfriedhof 66 3 19 Hehle Hermann 
Josef 16.02.2007

Hauptfriedhof 66 5 2 Scholz Marco 
Roland 15.10.2007

Hauptfriedhof 66 5 19 Lambrecht Gerd 
Siegfried 04.03.2008

Hauptfriedhof 66 7 20 Draute Erika Maria 25.02.2009

Hauptfriedhof 66 9 3 Cronauge
Siegbert 
Günter 

Paul
20.10.2009

Hauptfriedhof 66 9 12 Blaschewski Waltraud 
Gerda 11.12.2009

Hauptfriedhof 66 9 20 Haiduk Wolfgang 
Günter 02.02.2010

Hauptfriedhof 66 12 4 Gurke
Kurt 

Hermann 
Karl

23.02.2011

Hauptfriedhof 66 14 1 Führmann Lothar 24.02.2012

Hauptfriedhof 66 14 9 Wysmyk Maria 03.05.2012

Hauptfriedhof 66 15 7 Wörle
Hans 

Manfred 
Heinz

06.09.2012

Hüls 15A 16 5 Dammertz Anna Wil-
helmine 19.08.2013

Hüls 23 4 7 Pioch Maria Fran-
ziska 25.11.2004

Hüls 27 2 25 Enger Margot 
Hubertine 23.11.1998

Hüls 27 8 25 Rabe Elisabeth 
Anna 21.05.1996

Hüls 28 5 4 Jerchel Ingeborg 19.06.2001

Hüls 28 7 24 Becker Ernst 29.10.2002

Linn K1 3 13 Symeonidou Kyriaki 29.12.2017

Uerdingen 7A 1 8 Tenberg Anna Maria 
Katharina 07.08.2008

Uerdingen 7A 2 15 Königs Gisela 
Renate 16.09.2010

Uerdingen 7A 4 10 Mays Ulrike 26.06.2014

Uerdingen 7A 4 13 Raßbach Frank 11.09.2014

Uerdingen 11A 15 3 Wamers Josef 
Wilhelm 13.11.1997

NUTZUNGSRECHTSENTZUG UND 
EINEBNUNGSANDROHUNG BEI 
SONSTIGE MÄNGELN AN WAHL- UND 
REIHENGRABSTÄTTEN
Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
ist die öffentlich bekanntgemachte Frist von drei Monaten zur 
Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Grab-
stätte fruchtlos abgelaufen. Hiermit wird das Nutzungsrecht an 
der Grabstätte nach § 36 Abs. 3 und Abs. 5 Friedhofssatzung 
entschädigungslos entzogen. Die Aufrechterhaltung der Grab-
stätte als private Familiengedenkstätte ist in Abwägung zum 
allgemeinen Interesse eines ordnungsgemäßen und wirtschaft-
lichen Friedhofsbetriebs unverhältnismäßig. Da nunmehr kein 
Nutzungsrecht besteht, sind die Nutzungsberechtigten oder 
deren Rechtsnachfolger nach § 36 Abs. 6 S. 1 Friedhofssatzung 
verpflichtet, die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu 
entfernen. Wird dieser Verpflichtung innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Bekanntgabe nicht nachgekommen, wird 
hiermit nach § 36 Abs. 6 S. 2 Friedhofssatzung in Verbindung 
mit § 63 Abs. 1 und 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW die 
Ersatzvornahme angedroht. Eine Aufbewahrungspflicht für die 
abgeräumten Grabmale und sonstige bauliche Anlagen besteht 
nach § 43 Abs. 3 S. 3 Friedhofssatzung nicht.
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Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof M  481-482 Brouwier Agnes 17.07.1958

Hauptfriedhof X+ 44,45 Langhans Annelies 01.06.2022

Uerdingen 16  51 Borowski Maria 
Elisabeth 23.11.2015

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 66 12 13 Venn
Christel 
Corinna 

Freia
07.06.2011

Uerdingen 7A 5 7 Curtis Raymond 
Arthur 14.07.2016

Uerdingen 16 8 20 Balcer Adam 
Andreas 19.11.2009

EINEBNUNGSFESTSETZUNGEN BEI 
WAHL- UND REIHENGRABSTÄTTEN
Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
sind die öffentlich bekanntgemachten Einebnungsandrohun-
gen zwischenzeitlich bestandskräftig und damit unanfechtbar 
geworden. Hiermit wird die Einebnung im Rahmen der Ersatz-
vornahme nach § 36 bzw. § 43 Friedhofssatzung in Verbindung 
mit § 64 Abs. 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) festgesetzt.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des (letz-
ten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 8  289-290 Lache Ernst 14.09.1992

Hauptfriedhof 15A 399 Stein Anna 09.03.1960

Hauptfriedhof 22  105A Schulz Ingrid 
Hedwig 29.06.2018

Hauptfriedhof 27  647,648 Overbeck Ernst 31.03.1982

Hauptfriedhof 49+ 142 Bister Anna 
Elisabeth 03.08.1993

Hauptfriedhof A 174,176 Schneiders Franz 12.08.1971

Hauptfriedhof A 226,228 Ailbout Therese 01.09.1970

Hauptfriedhof C 1145,
1146 Rouwens Irmgard 28.08.1981

Hauptfriedhof P 404 Vogel Gertud 12.08.1950

Hauptfriedhof P 211,
213,215 Joosten Karl-Heinz 15.07.1966

Hauptfriedhof Q 224,226 Fusten Johann 22.03.1961

Hauptfriedhof R 486,487 Kronen Klara 14.07.1967

Hauptfriedhof W 376,378 Schmitz Karl 30.07.1969

Bockum 1 477 Wißemann Sibylle 22.02.1974

Bockum 1 506-507 Kleinlosen Hermann 18.12.1956

Bockum 3 307-308 Rick Katharina 
Herlene 23.03.2009

Fischeln 1 562-563 Pricken Wilhelm 29.08.1986

Fischeln 6 33-34 Grund Elisabeth 19.07.1966

Gellep-Stratum 5 78 Koenen Wilhelm 10.07.1962

Hüls 3 48-51 Bongartz Wienand 
Johann 13.05.1976

Uerdingen 8 190 Aßmann Wilhelm 28.04.2009

Uerdingen 8 24-25 Butz Heinrich 31.08.1995

Uerdingen 18+ 112B Römer Arthur 25.05.1984

Uerdingen 23 221,222 Engels Elisabeth 28.01.1993

Reihengrabstätten
 
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hüls 27 4 43 Hoppmanns Auguste 14.09.1994

Uerdingen 2A 15 9 Sauerbrei Bruno 29.07.1993

Krefeld, 17.11.2023
Kommunalbetrieb Krefeld AöR
Andreas Horster
Vorstand
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

01.12. – 03.12.2023  
Paul Meulendick GmbH
Im Witschen 38 A
47807 Krefeld  
39 12 07

08.12. – 10.12.2023  
Trunz GmbH
Magdeburger Straße 25
47800 Krefeld
47 50 88

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 
Er ist aktuell erreichbar 
montags bis donnerstags und sonntags 
von 8 bis 24 Uhr 
sowie freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00
oder per E Mail unter KOD@krefeld.de
Außerhalb dieser Zeiten ist das ComCenter 
der Polizei unter der Rufnummer 0 21 51 / 63 40 
zu kontaktieren.


